
Zeitschrift für Strafvollzug 
und Straffälligenhilfe
Heft 3 . Mai/Juni 2012 . 61. Jahrgang

ISSN 1865-1534                 PVST Entgelt bezahlt 6979

In dieser Ausgabe:

Internationale Standards und 
Regelungen für den Strafvollzug

Forum
 Strafvollzug



FS 3/2012  • 129Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Qualität einer Zeitschrift  - auch 
von Fachzeitschriften - wird  heute 

nicht mehr  von nur  einem herausra-
genden Experten ( Schriftleiter oder 
Herausgeber ) geprägt, so wie es in der 
Vergangenheit häufig der Fall war.  Je-
des Heft, das Ihnen vorliegt, ist vielmehr 
Ergebnis eines intensiven Kommuni-
kationsprozesses, der von  einer  Viel-
zahl von Akteuren  immer wieder neu 
gestaltet wird.

Im Zentrum des Geschehens steht 
die  Redaktion – ihr obliegt in erster 
Linie die Planung und Realisierung so-
wohl der Jahresprogramme wie auch 
von jedem einzelnen Heft. Für Forum 
Strafvollzug kommt als spezifisches 
Merkmal das Netz der Länderkorres-
pondenten hinzu. Durch sie wird ein 
ständiger Kommunikationsfluss zu den 
Organisationen und den Fach- und 
Führungskräften des Vollzugs und der 
ambulanten Dienste sichergestellt. Ein 
Stamm von erfahrenen und neu gewon-
nenen AutorInnen steht für die Qualität 
jedes einzelnen Beitrags. Und  Hauptad-
ressat sind Sie, die Leserinnen und Leser, 
mit Ihren Wünschen, Vorschlägen und 
kritischen Anmerkungen.

In Zeiten rapiden gesellschaftlichen 
Wandels ist es geboten, dieses Netzwerk 
immer wieder auch personell zu erneu-
ern und anzureichern. Neue Ideen und 
neue Netzwerkverbindungen sorgen 
für Offenheit, Flexibilität, Vielfalt und 
Innovationsbereitschaft und damit für 
das Erreichen des  wichtigsten  Ziels  
dieser Zeitschrift:  wesentliche  Beiträge  
zur kontinuierlichen Verbesserung der 
ambulanten und stationären Resoziali-
sierung zu leisten – im nationalen und 
internationalen Verbund.

Warum schreibe ich dies: weil es 
gelungen ist, mit Wolfgang Wirth   ein 
neues Redaktionsmitglied zu gewin-
nen, das diesen Innovationsprozeß 
in seiner beruflichen Vergangenheit  

immer wieder beeinflußt hat. Er ist 
Dipl. Soziologe und seit 1995 Leiter 
des Kriminologischen Dienstes des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Er war 
und ist Koordinator diverser Entwick-
lungspartnerschaften im Rahmen von 
EU-Gemeinschaftsinitiativen und hat ( 
auch in dieser Zeitschrift ) zahlreiche 
Publikationen zu den Themenfeldern 
Sozialpolitik, Verwaltungskontrolle, 
Kriminologie und Strafvollzugs- und 
Evaluationsforschung veröffentlicht. 
Seine aktuellen Schwerpunktthemen 
sind: Übergangsmanagement, Gewalt 
und Gewaltprävention im Strafvollzug, 
Evaluation des Jugendstrafvollzugs. Zu-
sätzlich versprechen wir uns durch und 
mit ihm eine intensivierte Kooperation 
mit den Kriminologischen Diensten und 
der Kriminologischen Forschung und 
mit den ambulanten sozialen Diensten  
( auch bezogen auf die Zeitschrift „Be-
währungshilfe“ ) . Herzlich Willkommen, 
lieber Wolfgang, und ad multos annos  !

Seit Heft 1 / 2007 wird jeder Ausgabe 
von Forum Strafvollzug die Beila-

ge Strafvollzug von A – Z  beigefügt 
– mittlerweile ein veritables Vollzugs-
Lexikon mit ca.  200 Stichworten. Auch 
dieses entstanden als Ergebnis  eines 
funktionierenden Netzwerkes von viel-
fältigen Akteuren – unermüdlich  ge-
steuert und koordiniert von Stephanie 
Pfalzer und Günter Schroven.

Auch bei diesem Werk  muß der 
gesellschaftliche Wandel immer wieder 
neu berücksichtigt werden. Durch un-
terschiedlichste Gesetzesänderungen 
auf Bundes- und Länderebene  haben 
sich viele Details und Begriffe verändert, 
sodass nunmehr ein  anhaltender Aktu-
alisierungsprozeß erforderlich ist.  Wir 
bitten Sie , diese überarbeiteten Begrif-
fe nach der Veröffentlichung in Ihrem 
Sammelwerk auszutauschen. Weiterhin 
werden pro Heft 6 Begriffe beigelegt 
werden, mindestens  4 davon werden 
weiterhin  neue Erklärungen beinhalten.

Das Thema „Übergangsmanage-
ment“ hat sich neben der Siche-

rungsverwahrung zum Megathema der 
Vollzugsdiskussion in den Bundeslän-
dern entwickelt. Überall sind Arbeits-
gruppen der ambulanten und stati-
onären Resozialisierung tätig, finden 
Fachtagungen und Kongresse statt. Es 
entwickelt sich ein fachlicher Diskurs, 
der grundlegende Fragen des Vollzugs 
und der ambulanten Dienste aus neuer 
( bzw. sehr alter ) Sichtweise heraus ver-
tieft. Wie leistungsfähig ist der Vollzug, 
welche Beiträge kann er zur Resozia-
lisierung leisten und wer übernimmt 
den „Ernstfall der Resozialisierung“ – 
nämlich die soziale Integration nach 
der Entlassung ?  Erst in dieser Phase 
zeigen sich nachhaltige  Wirkungen der 
Behandlungsprogramme in den An-
stalten bzw. es die Notwendigkeiten 
von  weiterführenden begleitenden, 
betreuenden und auch kontrollieren-
den Maßnahmen. 

 In Deutschland werden z.Zt. etwa 
80.000 Personen aus Strafhaft und ca.  
40.000  aus U-Haft entlassen  - schon 
diese Zahlen zeigen die Dimension des 
Problems und die fachlichen , organisa-
torischen , rechtlichen und finanziellen 
Herausforderungen. Forum Strafvoll-
zug berichtet seit 2007 kontinuierlich 
über dieses Thema, wir bitten alle Ak-
teure weiterhin dieses Forum zu nutzen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
und spannende Lektüre

Ihr
Bernd Maelicke
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Internationale Standards und Regelungen für den Strafvollzug

Liebe Leserinnen und Leser,

das Schwerpunktthema dieses Hef-
tes „Internationale Standards und 

Regelungen für den Strafvollzug“ mag 
zunächst nur einen kleineren Kreis 
interessieren. Dies wird aber der Be-
deutung dieses Themas nicht gerecht. 
Internationale Standards bestimmen 
heute in weit größerem Maße als frü-
her die Praxis des Strafvollzugs. Nicht 
zuletzt kann nach der Rechtsprechung 
des BVerfG die Nichtbeachtung oder 
Unterschreitung völkerrechtlicher Vor-
gaben oder internationaler Standards 
mit Menschenrechtsbezug, wie sie in 
den im Rahmen der Vereinten Nationen 
oder von Organen des Europarats be-
schlossenen einschlägigen Richtlinien 
oder Empfehlungen enthalten sind, auf 
eine den grundrechtlichen Anforderun-
gen nicht genügende Berücksichtigung 
vorhandener Erkenntnisse oder auf eine 
den grundrechtlichen Anforderungen 
nicht entsprechende Gewichtung 
der Belange Inhaftierter hindeuten 
(BVerfGE 116, 69 Rz 63). 

Von erheblicher praktischer Bedeu-
tung sind auch die Forderungen des 
Europäischen Komitee zur Verhütung 
von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe 
(CPT; vgl. hierzu http://www.cpt.coe.
int/german.htm). Die Besuche dieses 
Ausschusses in Deutschland haben für 
erhebliches Aufsehen gesorgt. Entspre-
chendes gilt für die Nationale Stelle 
zur Verhütung von Folter (http://www.
antifolterstelle.de/). Hierüber gibt der 
Aufsatz von Geiger und Schöner nä-
here Auskunft. Apropos Schöner: Frau 
Schöner, langjährige Leiterin der So-
zialtherapeutischen Anstalt und heute 
Mitglied der Nationalen Stelle, wird von 
der Journalistin Bayer porträtiert.

Welche Bedeutung internationale 
Standards und entsprechende Regelun-
gen haben zeigen Flügge und Dünkel 
auf. Und nicht zuletzt gewinnen nicht 
staatliche Organisationen immer mehr 
Einfluß auf internationale und europa-
rechtliche Regelungen. Hierüber infor-
miert die Österreicherin Dotter-Schiller, 
die in zahlreichen Organisationen auf 
internationaler Ebene tätig ist, in ihrem 
Aufsatz über nur auf den ersten Blick 
nicht staatliche Organisationen wie Eu-
roPris, ICPA und MECR.

Frank Arloth

Titel
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